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Executive Summary 

Die Versorgungsbilanzen (VB) beruhen auf dem Prinzip, wonach das Aufkommen eines Produktes bzw. 
einer Produktgruppe mit der Verwendung in Übereinstimmung stehen muss. Dieses Prinzip ermöglicht 
eine Zusammenschau quantitativer und qualitativer Informationen über die Landwirtschaft und ihrem 
nachgeordneten Nahrungsmittelsektor. Unter Einbeziehung des Außenhandels und der Veränderung 
von Vorratsbeständen kann somit für ein Land ein aussagekräftiges Bild von einem Produkt bzw. einer 
Produktgruppe erstellt werden. In diesem Zusammenhang geben die Bilanzen auch Auskunft über Para-
meter wie den Grad der Selbstversorgung oder den Pro-Kopf-Verbrauch.  

Um die Gesamtheit eines Produktes zu erfassen, werden in der Bilanz eines landwirtschaftlichen Urpro-
duktes auch die wichtigsten Verarbeitungsprodukte berücksichtigt, welche auch im Außenhandel enthal-
ten sind. Diese werden mittels Koeffizienten in den Rohzustand umgerechnet, um sie auf einer ver-
gleichbaren Einheitenebene in die Bilanzierung einbeziehen zu können. Bei der Erstellung der Versor-
gungsbilanzen wird eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigt, um bei den einzelnen Produkten bzw. 
Produktgruppen kurz- und langfristige Entwicklungen erkennen und berücksichtigen zu können. Je nach 
Produkt bzw. Produktgruppe erfolgen dabei Analysen von der Produktion bis hin zu den verschiedenen 
Formen der Verwendung, wie unter anderem die Verwendung in der Lebensmittelindustrie oder der 
technisch-chemischen Industrie. Die Versorgungsbilanzen betrachten die Verwendung somit in einem 
gesamtheitlichen Kontext, der neben dem Verbrauch als Nahrungs- und Futtermittel auch die industri-
elle Verwertung von landwirtschaftlichen Produkten umfasst. 

Mit den Daten der Versorgungsbilanzen können in interdisziplinärem Zusammenwirken mit anderen 
themenrelevanten Arbeiten wie beispielweise der Konsumerhebung von Statistik Austria, dem Haus-
haltspanel der Agrarmarkt Austria (AMA), diversen Ergebnissen von Marktforschungsinstituten oder wis-
senschaftlichen Studien Aussagen über Marktsituation, Ernährungsgewohnheiten und gesundheitspoliti-
sche Aspekte in Beziehung gesetzt werden. Durch den konzeptionellen Rahmen der Versorgungsbilan-
zen sind Aspekte wie die Verschwendung von Lebensmitteln, weder auf Ebene der Konsument:innen, 
noch auf Ebene der lebensmittelverarbeitenden oder -produzierenden Industrie abbildbar.  

Mit dem EU-Beitritt wurde einerseits ein neues Außenhandelserfassungssystem eingeführt und anderer-
seits die EU-Methodik bei der Erstellung von Versorgungsbilanzen übernommen. Durch diesen methodi-
schen Bruch ergeben sich Einschränkungen bei der Vergleichbarkeit mit den Bilanzdaten vor 1995. Die 
bis dahin erstellten Ernährungsbilanzen zielten auf die Darstellung der Versorgung mit Nahrungsmitteln 
ab, was unter anderem durch die Berechnung verfügbarer Kalorien für die Bevölkerung abgebildet 
wurde, wohingegen die Versorgungsbilanzen die Versorgung in ihrer Gesamtheit abbilden. 

Gegenwärtig werden für den pflanzlichen Sektor 12 und den tierischen Sektor 6 Versorgungsbilanzen 
veröffentlicht, die ihrerseits aus derzeit über 100 Produktbilanzen aggregiert werden. Auf der Home-
page von Statistik Austria werden für ausgewählte Produkte bzw. Produktgruppen Kennzahlen und Gra-
fiken veröffentlicht. Alle Versorgungsbilanzen ab 1995 sind in der statistischen Datenbank STATcube im 
Detail abrufbar. 
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Übersicht 1: Allgemeines Bilanzschema 
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Versorgungsbilanzen 
für den pflanzlichen und tierischen Sektor – Wichtigste Eckpunkte 

Gegenstand der Statistik  Aufkommen und Verwendung von landwirtschaftlichen Urprodukten 
aus pflanzlicher und tierischer Herkunft  

Grundgesamtheit Physische Mengen von Nahrungs- und Futtermitteln pflanzlicher und 
tierischer Herkunft  

Statistiktyp Gesamtrechnung in Form einer Aufkommens- und Verwendungsrech-
nung  

Datenquellen/Erhebungsform • Landwirtschaftliche Produktionsstatistiken 
• Außenhandelsstatistik 
• Konjunkturstatistik 
• Bevölkerungsstatistik 
• Unternehmen der verarbeitenden Nahrungs- und  

Futtermittelindustrie 
• Daten und Berechnungen anderer Institutionen (z.B. AMA) 
• Sonstige Datenquellen (z.B. Studien) 

Berichtszeitraum bzw. Stichtag 01. Juli des aktuellen Jahres bis 30. Juni des Folgejahres für den pflanz-
lichen Sektor 
(Wein: 01. August des aktuellen Jahres bis 31. Juli des Folgejahres; 
Zucker: 01. Oktober des aktuellen Jahres bis 30. September des Folge-
jahres) 
01. Jänner bis 31. Dezember des aktuellen Jahres für den tierischen 
Sektor 

Periodizität Jährlich 

Teilnahme an der Erhebung  
(Primärstatistik) 

Nicht zutreffend (Sekundärstatistik) 

Zentrale Rechtsgrundlagen National:  
• Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML)  
EU: 
• Versorgungsbilanz für Wein, geregelt in VO (EG) 2017/1185 
• Versorgungsbilanzen für Getreide und Ölsaaten, geregelt in 

VO (EG) 2022/2379 (Statistiken zu landwirtschaftlichen Be-
triebsmitteln und zur landwirtschaftlichen Erzeugung) 

Tiefste regionale Gliederung  Österreich 

Verfügbarkeit der Ergebnisse VB pflanzlicher Sektor: vorläufig t + 5 Monate und t + 10 Monate 
VB tierischer Sektor: t + 8 Monate 

Sonstiges – 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1185&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2379&rid=1
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1 Allgemeine Informationen 

1.1 Ziel und Zweck, Geschichte 

Die Versorgungsbilanzen berücksichtigen die Urprodukte landwirtschaftlicher Nahrungs- und Futtermit-
tel sowie deren weiterverarbeitete Produkte – insbesondere im Bereich des Außenhandels. Sie ermögli-
chen somit die Gegenüberstellung von Aufkommen und Verwendung eines Produktes oder einer Pro-
duktgruppe in einem geographischen Bereich (EU und/oder Mitgliedstaaten) und in einem Berichtszeit-
raum (Kalenderjahr und/oder Wirtschaftsjahr). Dabei werden die Versorgungslage und ihre Entwicklung 
bei den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten dargestellt. 

Die Daten der Versorgungsbilanzen dienen folgenden nationalen und internationalen Zwecken: 

• Agrarpolitische Entscheidungsgrundlage im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik  
• Instrument zur Übersicht der nationalen bzw. EU-Agrarmärkte  
• Instrument zur Beurteilung der Versorgungslage im Rahmen der nationalen Krisenvorsorge 
• Beurteilung zur Orientierung und Entwicklung der Märkte 
• Beitrag zum Bericht über die Situation der österreichischen Land- und Forstwirtschaft (Grüner Be-

richt) gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) 

• Erstellung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) gemäß Verordnung (EG) Nr. 138/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Dezember 2003 zur landwirtschaftlichen Ge-
samtrechnung in der Gemeinschaft  

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann man in Österreich im Rahmen des Marshallplans Ernährungsbilan-
zen (EB) zu erstellen. Zunächst wurden Bilanzen für den Durchschnitt der Jahre 1934 bis 1938 und für 
das Nachkriegswirtschaftsjahr 1947/48 berechnet. Für die Wirtschaftsjahre 1945/46 und 1946/47 konn-
ten aufgrund lücken- und mangelhafter Angaben keine Berechnungen durchgeführt werden. Die Bilan-
zen 1934/38 und 1947/48 wurden vom Bundesministerium für Volksernährung in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (BMLF) erstellt und im Aprilheft 1949 der Statisti-
schen Nachrichten publiziert. In den Folgejahren wurden Bilanzen sowohl der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als auch der Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen (FAO) zur Verfügung gestellt. 

Nach Auflösung des Bundesministeriums für Volksernährung übernahm die Abteilung für wirtschaftliche 
Angelegenheiten des Bundesministeriums für Inneres (BMI) die Betreuung der Bilanzen. Im Zuge von 
Kompetenzbereinigungen ging 1963 die Verantwortung für die EB an das BMLF. Ab dem Jahr 1972/73 
zeichnete sich das damalige Österreichische Statistische Zentralamt (ÖSTAT) – heute Statistik Austria 
(STAT) – für die Erstellung der EB verantwortlich. Die Berechnungen, sowohl der pflanzlichen als auch 
der tierischen Bilanzen, erfolgten auf Basis des Wirtschaftsjahres (1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres). Die 
Ergebnisse wurden in einem einheitlichen Schema dargestellt und jährlich publiziert. Eine zusätzliche 
Berechnung der Bilanzen für den tierischen Sektor vom 1. Jänner bis 31. Dezember war ab 1975, aus 
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Gründen der Vergleichbarkeit mit den Bilanzen der OECD-Mitgliedstaaten, notwendig geworden. Von 
diesem Zeitpunkt an wurden vom ÖSTAT zwei Bilanzen pro Jahr erstellt und veröffentlicht. 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (EU) im Jahr 1995 musste das System der österrei-
chischen Ernährungsbilanz auf das europäische System der Versorgungsbilanzen umgestellt werden. Mit 
Vorliegen der amtlichen Außenhandelsstatistik im Jahr 1996, konnten die Versorgungsbilanzen für 
pflanzliche Produkte der Wirtschaftsjahre 1994/95, 1995/96, 1996/97 sowie für tierische Produkte der 
Kalenderjahre 1995, 1996 und 1997 erstellt werden und entsprachen nunmehr sowohl den nationalen 
Bedürfnissen als auch jenen der EU. Die Ergebnisse wurden in den „Statistischen Nachrichten“ (Heft 
10/97, Heft 6/98 und Heft 10/98) in der Reihenfolge ihrer Fertigstellung publiziert. In weiterer Folge 
wurden die Bilanzen für den pflanzlichen Sektor in Heft 6 und für den tierischen Sektor in Heft 10 der 
„Statistischen Nachrichten“ bis zum Juni 2018 veröffentlicht. 

1.2 Auftraggeber:innen 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML, vormals Bun-
desministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, BMLRT). 

1.3 Nutzer:innen 

Nationale Institutionen 
• Bundeskanzleramt 
• Bundesministerien 
• Politische Institutionen (Nationalrat, Bundesrat, Landtage etc.) 
• Interessenvertretungen (z. B. Sozialpartner, Kammern, Standesvertretungen etc.) 
• Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 
• Österreichischer Rechnungshof 
• Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) 
• Statistik Austria (interne Nutzer:innen) 
• Wirtschaftsforschungsinstitute 
• Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen (BAB) 
• Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 

Internationale Institutionen 
• Europäische Kommission 
• Vereinte Nationen (UNO) sowie deren Sonderorganisationen 
• Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 
• Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
• Non-Profit-Organisationen 

Sonstige Nutzer:innen 
• Medien  
• Bildungseinrichtungen 



 

9 

• Forschungseinrichtungen 
• Gesundheitseinrichtungen 
• Unternehmen 
• Gemeinnützige Organisationen bzw. Non-Profit-Organisationen 
• Allgemeine Öffentlichkeit 

1.4 Rechtsgrundlage(n) 

Nationale Rechtsgrundlagen: 

Die Erstellung der nationalen Versorgungsbilanzen ist in der vertraglichen Vereinbarung mit dem BML 
(Auftragsgeberin) und Statistik Austria (Auftragsnehmerin) vom 20. Dezember 2021 geregelt. 

EU-Rechtsgrundlagen: 

Die Erstellung der Versorgungsbilanz für Wein ist geregelt in der Durchführungsverordnung (EU) 
2017/1185 der Kommission. Die Versorgungsbilanzen werden dem BML zur Verfügung gestellt und von 
diesem an die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (GD AGRI) übermittelt.  

Im Rahmen der EU-Verordnung über Statistiken zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und zur land-
wirtschaftlichen Erzeugung (Regulation (EU) 2022/2379 on Statistics on Agricultural Input and Output – 
SAIO) erhalten, beginnend mit dem Referenzjahr 2025, Bilanzen zu Getreide und Ölsaaten einen europä-
ischen Rechtsrahmen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1185&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1185&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2379
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2 Konzeption und Erstellung 

2.1 Statistische Konzepte, Methodik 

2.1.1 Gegenstand der Statistik 

Die Versorgungsbilanzen stellen eine Zusammenschau quantitativer und qualitativer Informationen über 
die Landwirtschaft und einen Teil des Nahrungsmittelsektors dar. Um die Gesamtheit eines Produktes zu 
erfassen, berücksichtigt die Versorgungsbilanz eines landwirtschaftlichen Urproduktes (z. B. Weizen) 
auch die wichtigsten Verarbeitungsprodukte (z. B. Weizenmehl oder Weizenstärke), vorausgesetzt, dass 
diese nicht Gegenstand eigener Bilanzen sind. Nur so ist es möglich, eine Gesamtübersicht des Außen-
handels und der Versorgung mit einem Produkt zu erhalten. 

Die Versorgungsbilanzen werden unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten (Produktions- 
und Vermarktungsstrukturen der Landwirtschaft und des Nahrungsmittelsektors, differenzierte Daten-
lage und -verfügbarkeit, Ermittlung und Anwendung technischer Koeffizienten, Berücksichtigung von au-
ßenhandelstechnischen Vorgaben, etc.) für die wichtigsten Nahrungs- und Futtermittel berechnet.  

2.1.2 Beobachtungs-/Erhebungs-/Darstellungseinheiten 

Versorgungsbilanzen für den pflanzlichen Sektor 

Der pflanzliche Sektor umfasst 12 Bilanzen, welche wiederum aus einer Vielzahl von Produktbilanzen 
bestehen. Sie beziehen sich, mit Ausnahme von Wein und Zucker, auf den Referenzzeitraum vom 1. Juli 
bis 30. Juni des Folgejahres (Wirtschaftsjahr). Für die Weinbilanz gilt das Wirtschaftsjahr vom 1. August 
bis 31. Juli des Folgejahres und für Zucker, ab der Bilanz 2007/08, das Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 
30. September des Folgejahres. Bis zum Wirtschaftsjahr 2006/07 wurde Zucker gleichermaßen für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres bilanziert. Diese Änderung erfolgte auch in ande-
ren Mitgliedstaaten. 

Übersicht 2: Pflanzlicher Sektor - Bilanzen, Referenzzeiträume, Veröffentlichungsprodukte 

Bilanz Referenzzeitraum Veröffentlichungsprodukte 

Getreide 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres 

STATcube (Produktbilanzen), STATgraph, 
STATtable, Statistik im Fokus, Österreichischer 
Zahlenspiegel, Statistisches Jahrbuch Öster-
reichs 

Gemüse 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres 
STATcube (Produktbilanzen), STATgraph, 
STATtable, Statistik im Fokus, Österreichischer 
Zahlenspiegel 
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Versorgungsbilanzen für den tierischen Sektor 

Der tierische Sektor umfasst 6 Bilanzen, welche wiederum aus einer Vielzahl von Produktbilanzen beste-
hen. Sie beziehen sich auf den Referenzzeitraum vom 1. Jänner bis 31. Dezember (Kalenderjahr):  

Übersicht 3: Tierischer Sektor - Bilanzen, Referenzzeiträume, Veröffentlichungsprodukte 

2.1.3 Datenquellen, Abdeckung 

Die Versorgungsbilanzen verwenden eine Vielzahl von Datenquellen. Die Berechnungen der Versor-
gungsbilanzen sind dadurch gekennzeichnet, dass die mengenmäßigen Werte aus der pflanzlichen und 

Obst 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres 
STATcube (Produktbilanzen), STATgraph, 
STATtable, Statistik im Fokus, Österreichischer 
Zahlenspiegel 

Ölsaaten 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres STATcube (Produktbilanzen), Statistik im Fokus 

Kartoffeln 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres STATcube, STATgraph, STATtable, Statistik im 
Fokus, Österreichischer Zahlenspiegel 

Zucker 1. Oktober bis 30. September des 
Folgejahres 

STATcube, STATgraph, STATtable, Statistik im 
Fokus, Österreichischer Zahlenspiegel 

Reis 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres STATcube, Statistik im Fokus 

Hülsenfrüchte 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres STATcube, Statistik im Fokus 

Pflanzliche 
Fette und Öle 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres STATcube, Statistik im Fokus 

Honig 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres STATcube, Statistik im Fokus 

Bier 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres STATcube, Statistik im Fokus 

Wein 1. August bis 31. Juli des Folgejahres STATcube, Statistik im Fokus 

Bilanz Referenzzeitraum Veröffentlichungsprodukte 

Milch und 
Milchprodukte 1. Jänner bis 31. Dezember  STATcube (Produktbilanzen), STATgraph, 

STATtable, Statistik im Fokus 

Fleisch 1. Jänner bis 31. Dezember 
STATcube (Produktbilanzen), STATgraph, 
STATtable, Statistik im Fokus, Statistisches 
Jahrbuch Österreichs 

Geflügel 1. Jänner bis 31. Dezember STATcube (Produktbilanzen), Statistik im Fokus 

Eier 1. Jänner bis 31. Dezember STATgraph, STATtable, Statistik im Fokus 

Fische 1. Jänner bis 31. Dezember STATcube, Statistik im Fokus 

Tierische Fette 1. Jänner bis 31. Dezember STATcube, Statistik im Fokus 
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tierischen Produktion des landwirtschaftlichen Bereichs die Grundlage bilden. Dabei werden grundsätz-
lich die in den jeweiligen Statistiken vorliegenden Erzeugungsmengen herangezogen. Diese Statistiken 
werden von Statistik Austria entweder über eigene primärstatistische Erhebungen oder durch sekundär-
statistische Auswertung von Verwaltungsdaten erstellt. Wenn für einzelne Produkte keine entsprechen-
den Mengen vorliegen, dann werden diese für pflanzliche Produkte aus Flächendaten mittels Durch-
schnittserträgen abgeleitet, während bei tierischen Produkten die Ableitung einer Produktionsmenge 
aus den vorhandenen Tierbestandsdaten und durchschnittlichen Schlachtgewichten oder Eilegeleistun-
gen erfolgt.  

Ergänzend zu den Agrarstatistiken von Statistik Austria fließen in die Versorgungsbilanzen auch Daten 
anderer Institutionen, so etwa der AMA, des BML bzw. der Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung 
(QGV), mit ein. Da jedoch nicht für alle in den Versorgungsbilanzen einbezogenen Produkte offizielle sta-
tistische Daten vorliegen, werden für die Bilanzerstellung auch ergänzende Auskünfte von Fachex-
pert:innen von Erzeuger:innengemeinschaften, Landwirtschaftskammern, Branchenverbänden, Indust-
rieunternehmen u.ä. eingeholt. 

Auch nicht spezifisch landwirtschaftliche Statistiken wie etwa die Außenhandels-, Konjunktur- und Be-
völkerungsstatistik werden für diverse Berechnungen im Zuge der Bilanzerstellung verwendet.  

Die wichtigsten Datengrundlagen der Versorgungsbilanzen sind in der nachfolgenden Übersicht zusam-
mengefasst. Für detailliertere Angaben zu den einzelnen Datenquellen, Auskünfte bzw. Informationen 
sei auf die jeweiligen Standard-Dokumentationen verwiesen. 

Übersicht 4: Datenquellen der Versorgungsbilanzen 

Datenquelle erstellt von 
hauptsächlich  
relevant für 

Link 

Vorgelagerte Agrarstatistiken  

Ernteerhebung Statistik Austria Produktion Standard-Dokumentation 

Erhebung der Gemüseproduktion Statistik Austria Produktion Standard-Dokumentation 

Erhebung der Obstproduktion Statistik Austria Produktion Standard-Dokumentation 

Weinernte und Weinbestand Statistik Austria Produktion Standard-Dokumentation 

Schlachtungsstatistik Statistik Austria Produktion Publikation 

Bruteiereinlagen und Küken-
schlupf Statistik Austria Produktion Publikation 

Milcherzeugung und  
-verwendung 

Statistik Austria Produktion Publikation 

Jagdstatistik Statistik Austria Produktion Standard-Dokumentation 

Aquakulturproduktion  Statistik Austria Produktion Standard-Dokumentation 

https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/RW/std_r_ernteerhebung.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/RW/std_r_ernteerhebung.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/RW/std_r_ernteerhebung.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/RW/std_r_ernteerhebung.pdf
https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft/tiere-tierische-erzeugung/schlachtungen
https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft/tiere-tierische-erzeugung/eier
https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft/tiere-tierische-erzeugung/milch
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/RW/std_r_jagdstatistik_ab_2015-2016.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/RW/std_r_aquakulturproduktion_ab_2011.pdf
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Sonstige Basisstatistiken und Datengrundlagen  

Außenhandelsstatistik Statistik Austria Einfuhren und 
Ausfuhren Standard-Dokumentation  

Konjunkturstatistik im  
produzierenden Bereich 

Statistik Austria Produktion, Ver-
wendung Standard-Dokumentation 

Bevölkerungsstatistik Statistik Austria Verbrauch pro 
Kopf Standard-Dokumentation 

Getreidebilanzen AMA Verwendung Marktinformation Getreide 
und Ölsaaten 

Marktinformation Milch und 
Milchprodukte AMA Produktion Publikation 

Einstallungen von Geflügel  QGV Produktion – 

Legehennenregister QGV Produktion – 

Fachinformationen Fachverband der Le-
bensmittelindustrie 

Produktion, Ver-
wendung – 

Fachinformationen Verband der Braue-
reien Österreichs Produktion – 

Firmenauskünfte Diverse Produktion, Ver-
wendung – 

Ernteerhebung  

Die Ernteerhebung dient der Erfassung der pflanzlichen Produktion in Österreich. Dies erfolgt einerseits 
durch Verwendung von Verwaltungsdaten und Sekundärstatistiken und andererseits durch regelmäßige 
Ertragsmeldungen von Erntereferent:innen über regional definierte Flächeneinheiten. Dabei wird in der 
Regel die Gesamternte aufgrund von Hektarerträgen (bzw. Baumerträgen) durch Multiplikation mit den 
korrespondierenden Flächeneinheiten (bzw. Baumzahlen) unter Berücksichtigung von Ertragsausfällen 
(z. B. aufgrund von Unwettern, Schädlingen, etc.) berechnet. Die Ergebnisse entsprechen der Bruttopro-
duktion abzüglich Feldverlusten. 

Aus den Ergebnissen der Ernteerhebung werden für alle verfügbaren Produkte die ermittelten Gesamt-
produktionsmengen in die Bilanzposition Erzeugung übernommen. Für Produkte die nicht in der Ern-
testatistik ausgewiesen sind, in der Versorgungsbilanz jedoch eine Rolle spielen (z.B. Reis), werden die 
jeweiligen Flächen aus vorhandenen Verwaltungsdaten ausgewertet, mit einem durchschnittlichen Er-
trag bewertet und die sich daraus ergebende Produktionsmenge in die Bilanzposition Erzeugung über-
nommen. 

https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/U/std_u_itgs.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/188/Standarddokumentation_Konjunkturstatistik_im_produzierenden_Bereich.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_1/std_b_bevoelkerungsstand.pdf
https://www.ama.at/marktinformationen/getreide-und-olsaaten/bilanzen
https://www.ama.at/Marktinformationen/Milch-und-Milchprodukte/Aktuelle-Informationen
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Erhebung der Gemüseproduktion 

Die Erhebung der Gemüseproduktion erfolgt jährlich und umfasst sowohl Gartenbau- als auch Feldge-
müse. Die Daten beruhen auf den Ertragsmeldungen der Gemüsebaureferent:innen der Landwirt-
schaftskammern und Erzeuger:innenorganisationen (EO) sowie auf den Flächenangaben (inkl. Mehrfach-
nutzung) gemäß der letzten Gartenbau- und Feldgemüseanbauerhebung, welche bis zum Vorliegen 
neuer Erhebungsergebnisse laufend aktualisiert werden (in Zusammenarbeit mit den Kammerrefe-
rent:innen bzw. EOs, Auswertung der Mehrfachanträge der Agrarmarkt Austria). Erste Ernteprognosen 
werden bereits im Juli publiziert, die endgültigen Ergebnisse liegen i. d. R. im Dezember des laufenden 
Jahres vor. 

Aus den Ergebnissen der Gemüseproduktionserhebung werden für alle verfügbaren Produkte die ermit-
telten Gesamtproduktionsmengen in die Bilanzposition Erzeugung übernommen. Dabei werden die ein-
zelnen Produkte teilweise zu Produktgruppen zusammengefasst. Der Grund dafür liegt in der Systematik 
des Außenhandels, wo durch die Kombinierte Nomenklatur (KN) Produktgruppen vorgegeben sind. So 
wird in der Versorgungsbilanz beispielsweise eine Produktgruppe "Kohl, Chinakohl u.ä." zusammenge-
fasst, weil im Außenhandel keine differenzierten Positionen vorhanden sind, denen verschiedene Kohl-
produkte zugeordnet werden könnten, um einzelne Produktbilanzen z. B. für Chinakohl rechnen zu kön-
nen.  
Für Produkte, die nicht in der Gemüseproduktionserhebung ausgewiesen sind, in der Versorgungsbilanz 
jedoch eine Rolle spielen (z. B. Kräuter), werden die jeweiligen Flächen aus vorhandenen Verwaltungs-
daten ausgewertet und mit einem durchschnittlichen Ertrag bewertet. Die sich daraus ergebende Pro-
duktionsmenge wird in die Bilanzposition Erzeugung übernommen. Für andere relevante Produkte (z. B. 
Pilze) werden mit Expert:innen aus der Branche die Produktionsmengen näherungsweise ermittelt und 
in die Bilanzposition Erzeugung übernommen.  
Die Produktionsmenge für Gemüse aus Haus- und Kleingärten wird anhand eines pauschalen Zuschlags 
zur Gesamtmenge angenommen, weil hierzu keine Erhebungsdaten vorliegen. 

Erhebung der Erwerbsobstanlagen  

Die Erhebung der Obstproduktion erfolgt jährlich und umfasst sowohl den Erwerbsobstbau als auch den 
Extensivobstbau (landwirtschaftlicher Streuobstbau). Die Produktionsdaten aus Erwerbsanlagen beru-
hen auf den Ertragsmeldungen der Obstreferent:innen der Landwirtschaftskammern sowie auf den Flä-
chenangaben (ertragsfähige Fläche) gemäß der letzten Erhebung der Erwerbsobstanlagen, welche bis 
zum Vorliegen neuer Erhebungsergebnisse laufend aktualisiert werden (in Zusammenarbeit mit den 
Kammer-Referent:innen und der Auswertung der Mehrfachanträge der Agrarmarkt Austria). Die Exten-
sivobstproduktion wird aufgrund von Ertragsangaben der in den Gemeinden ehrenamtlich tätigen Obs-
treferent:innen und der Anzahl der Obstbäume (Schätzung auf Basis der letzten Agrarstrukturerhebung) 
berechnet. Erste Ernteprognosen werden bereits im Juni publiziert, die endgültigen Ergebnisse liegen 
i. d. R. im November des laufenden Jahres vor. 

Aus den Ergebnissen der Obstproduktionserhebung werden für alle verfügbaren Produkte die ermittel-
ten Gesamtproduktionsmengen in die Bilanzposition Erzeugung übernommen.  
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Weinernte und Weinbestand 

Das Ergebnis der Weinernte und des Weinbestands (Sekundärstatistik) basiert auf den jährlichen Wein-
ernte- und Weinbestandsmeldungen der Weinerzeuger:innen und Weinhändler:innen, die an das BML 
übermittelt werden (gem. BGBl. I Nr. 111/2009, Weingesetz 2009 idgF). 

Aus den Ergebnissen der Erhebung der Weinernte wird die ermittelte Gesamtproduktionsmenge in die 
Bilanzposition Erzeugung übernommen. Aus den Ergebnissen der Erhebung des Weinbestands wird der 
Saldo aus der Menge am Ende des Wirtschaftsjahres und der Menge am Beginn des Wirtschaftsjahres in 
die Position Lagerveränderung übernommen. 

Schlachtungsstatistik  

Die Schlachtungsstatistik informiert über die Anzahl der im Inland geschlachteten Nutztiere (in- und aus-
ländischer Herkunft) und die dabei anfallende bzw. für den menschlichen Nahrungsverbrauch geeignete 
Menge an Fleisch von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden und Geflügel. Hierzu werden Stück-
zahlen und durchschnittliche Schlachtgewichte einzelner Tierkategorien aus geeigneten Quellen zusam-
mengeführt, beispielsweise aus der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung (VIS), der Österrei-
chischen Fleischkontrolle (ÖFK) oder der Österreichischen Schaf- und Ziegenbörse. Darüber hinaus wer-
den für Schweine, Schafe und Ziegen auch nicht untersuchungspflichtige Schlachtungen zugeschätzt. 

Aus den Ergebnissen der Schlachtungsstatistik werden für alle verfügbaren Tierarten die ermittelten 
Schlachtungen in Stück und die dazugehörigen Schlachtgewichte in Kilogramm übernommen und in der 
Bilanzposition Nettoeigenerzeugung zusammengeführt.  

Milcherzeugung und -verwendung  

Die jährlich erstellte Milchstatistik ermittelt die heimische Rohmilchproduktion des abgelaufenen Kalen-
derjahres und ihre primäre Verwendung (z. B. für Nahrungs- oder Verfütterungszwecke). Die Berechnun-
gen basieren auf Verwaltungsdaten (Milchleistungskontrolldaten der Rinderzucht Austria und des Öster-
reichischen Bundesverbands für Schafe und Ziegen, Daten zur Direktvermarktung, an Molkereien und 
Verarbeitungsbetriebe angelieferte Milchmengen der AMA) sowie Schätzungen einschlägiger Expert:in-
nen der Landeslandwirtschaftskammern und einschlägiger Fachverbände. 

Die Ergebnisse der Milchstatistik werden für die verfügbaren Milcharten (Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch) 
in die Bilanzposition Erzeugung übernommen.  

Jagdstatistik  

Für die Erstellung der bundesweiten Jagdstatistik werden jährlich die von den Bezirksverwaltungsbehör-
den bzw. Landesjagdverbänden ermittelten Regionaldaten zu Abschüssen und Wildtierverlusten (Fall-
wild) einzelner Haar- und Federwildarten über die zuständigen Landesdienststellen eingeholt. Darüber 
hinaus werden in größeren Zeitabständen allgemeine Merkmale des Jagdwesens, wie z. B. Strukturanga-
ben zu Jagdgebieten oder Angaben zu mit der Jagd in Zusammenhang stehenden Personengruppen, wie 
beispielsweise die Anzahl der ausgestellten Jagdkarten, erfragt. 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2009/111
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Die Ergebnisse der Jagdstatistik werden für die verfügbaren Wildarten in die Bilanzposition Nettoeigen-
erzeugung bei der Produktbilanz für sonstiges Fleisch zusammengeführt.  

Aquakulturproduktion 

Die Aquakulturerhebung wird seit dem Produktionsjahr 2011 basierend auf der Verordnung BGBl. II Nr. 
344/2012 des BML als jährliche Vollerhebung durchgeführt.  Aquakultur bezeichnet die Aufzucht oder 
Haltung von Wassertieren (Fische, Krebse, Garnelen etc.), mit dem Ziel die Produktion, mithilfe entspre-
chender Techniken, über das unter natürlichen Bedingungen mögliche Maß hinaus zu steigern. Die be-
treffenden Wassertiere bleiben während der gesamten Aufzucht oder Haltung, einschließlich Ernte bzw. 
Fang, Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person bzw. Gegenstand von Rechtsansprüchen aus 
vertraglichen Verpflichtungen (z. B. im Zusammenhang mit dem Besatz von Wildgewässern).  

Aquakulturproduktion bezeichnet die unter den zuvor genannten Umständen produzierte Menge an Fi-
schen, Krebsen, Garnelen etc., die verkauft bzw. abgegeben wurde (lebend, roh oder veredelt). Mengen 
zur Selbstversorgung, Handelsware (Zu- und unmittelbarer Weiterverkauf) sowie Erträge aus der Fische-
rei (inkl. Anglerwesen/Sportfischerei) zählen nicht zur Aquakulturproduktion und sind somit von der Er-
hebung ausgenommen.  

Bei der Erstellung der Versorgungsbilanz für Fische wird, im Sinne der gesamtheitlichen Betrachtung für 
den nicht in der Aquakulturproduktion enthaltenen Teil des Fischfangs, eine auf Expert:innen beruhende 
Zuschätzung vorgenommen. 

Die Ergebnisse der Aquakulturerhebung werden in die Bilanzposition Erzeugung übernommen. Da die 
Ergebnisse der Aquakulturerhebung des laufenden Jahres erst nach der Veröffentlichung der Versor-
gungsbilanzen des laufenden Jahres vorliegen, wird mit den Fachreferent:innen die laufende Erhebung 
besprochen und eine Abschätzung der zu erwartenden Ergebnisse vorgenommen. Die endgültigen Er-
gebnisse werden im Zuge der Bilanzerstellung im Folgejahr rückwirkend betrachtet und in der Vorjahres-
bilanz entsprechend revidiert. 

Außenhandelsstatistik  

Die monatliche Außenhandelsstatistik (ITGS – International Trade in Goods Statistics) Österreichs erfasst 
Importe und Exporte beweglicher Güter inkl. elektrischem Strom. Sie basiert auf den Daten der Erhe-
bungssysteme INTRASTAT (grenzüberschreitende Warentransaktionen innerhalb der EU) und EXTRAS-
TAT (grenzüberschreitende Warentransaktionen mit Drittstaaten). Das INTRASTAT System ist in Öster-
reich mit dem Beitritt zur EU am 1. Jänner 1995 in Kraft getreten. Es handelt sich um eine primärstatisti-
sche Erhebung. Seine Grundlage ist eine enge Anbindung an das Umsatzsteuersystem für den EU-Bin-
nenhandel. Die Daten zum Handel mit Drittstaaten (EXTRASTAT) werden zur Gänze über die Zollverwal-
tungsbehörden anhand von Zolldeklarationen erfasst und direkt an Statistik Austria übermittelt. 

INTRASTAT:  

• Primärstatistische Erhebung  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2012/344
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2012/344
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• Vollerhebung mit variablen Schwellenwerten unter Berücksichtigung verbindlicher Repräsentanzkri-
terien 

EXTRASTAT:  

• Sekundärstatistik  
• Vollerhebung 

Zur Überprüfung, Abklärung und richtigen Einschätzung von Kausalitäten sind bei Produktbilanzen für 
tiefergehende Berechnungen von Bilanzpositionen Zusatzinformationen notwendig, die über vorhan-
dene Daten in den Grundlagenstatistiken hinausgehen. Diese zusätzlichen Informationen werden bei 
Expert:innen, Unternehmen oder Institutionen angefragt und von diesen auf freiwilliger Basis zur Verfü-
gung gestellt. Neben den bereits oben genannten können wie folgt noch weitere wichtige Informations-
quellen angeführt werden:  

• Universität für Bodenkultur Wien 
• Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Wien 
• Landwirtschaftskammer Österreich 
• Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen 
• Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft.  

2.1.4 Meldeeinheit/Respondent:innen 

Nicht relevant. 

2.1.5 Erhebungsform 

Nicht relevant.  

2.1.6 Charakteristika der Stichprobe 

Nicht relevant. 

2.1.7 Erhebungstechnik/Datenübermittlung 

Nicht relevant. 

2.1.8 Erhebungsbogen (inkl. Erläuterungen) 

Nicht relevant. 
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2.1.9 Teilnahme an der Erhebung 

Nicht relevant. 

2.1.10 Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, Maßzahlen; inkl. Definition 

Geographischer Sektor: Für die nationalen Versorgungsbilanzen gilt das Zollgebiet der jeweiligen Mit-
gliedstaaten, das gemäß dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2645/98 der Kommission vom 9. Dezem-
ber 1998 definiert wurde. Das Zollgebiet umfasst das Staatsgebiet eines Mitgliedstaates und wird nicht 
auf dessen regionale Einheiten angewandt. Demnach werden die Versorgungsbilanzen für Österreich 
erstellt, eine Berechnung für Bundesländer gibt es nicht. Aus fachlicher Sicht wäre eine Rechnung auf 
Ebene der Bundesländer insofern auch deshalb nicht richtig, als dadurch Zollgrenzen zwischen den Bun-
desländern unterstellt werden müssten, um den innerösterreichischen Warenverkehr messen und abbil-
den zu können.  

Einheit (abhängig von Produkt und Bilanzposition): Tonnen (t), Kilogramm (kg), Hektoliter (hl), Liter (l), 
Stück (Stk.) 

Basisschema der Bilanzpositionen  

In den Versorgungsbilanzen ist es aufgrund der verschiedenen Positionen möglich, einerseits das Auf-
kommen und andererseits die Verwendung – wie folgt – zu berechnen: 

• verfügbares Angebot (= Aufkommen):  
Erzeugung + Einfuhren + Anfangsbestand 

• Bedarf (= Verwendung): 
Inlandsverwendung + Ausfuhr + Endbestand 

Dabei gilt Verwendung ist gleich Aufkommen, da die Bilanz ausgeglichen ist. Die ideale Darstellung der 
Bilanz ist demnach folgende: 

Übersicht 5: Aufkommen, Verwendung - Schema 1 

Die absoluten Anfangs- oder Endbestände für einen Bezugszeitraum sind allerdings nicht immer verfüg-
bar. In diesem Fall kann nur die Bestandsveränderung angegeben werden. Das Bilanzschema ist in die-
sen Fällen folgendes: 

Aufkommen = Verwendung 

Erzeugung 
Einfuhren 
Anfangsbestand 

 Inlandsverwendung 
Ausfuhren 
Endbestand 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998R2645
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Übersicht 6: Aufkommen, Verwendung - Schema 2 

 
Definition Bilanzposten Erzeugung 

Der Bilanzposten Erzeugung umfasst unter anderem: 

• die geerntete Menge an intensiv und extensiv angebautem Obst und Gemüse (inkl. Hausgärten); 
• die geerntete Menge an Kartoffeln, Getreide, Hülsenfrüchten und Ölsaaten; 
• die bäuerliche, gewerbliche und industrielle Produktion von pflanzlichen Fetten und Ölen; 
• die industrielle Produktion von Kartoffelstärke; 
• die industrielle Erzeugung von Bier; 
• die Erzeugung von Wein und Traubenmost; 
• die industrielle Gewinnung von Zucker aus der Zuckerrübe; 
• die Erzeugung von Fleisch als Bruttoeigenerzeugung (BEE); 
• den Anfall von tierischen Fetten bei der Schlachtung; 
• das Gemelk von Kühen, Schafen und Ziegen; 
• die bäuerliche, gewerbliche und industrielle Produktion von Milchprodukten;  
• die Produktion von Hühnereiern für Brut- und Nahrungszwecke; 
• den Wildabschuss; 
• die Produktion in Aquakulturen und den Fang aus Wirtschafts- und Hobbyfischerei. 

 

Definition Bilanzposten Außenhandel 

Der Außenhandel wird gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zu den Statistiken des Waren-
verkehrs erstellt (Verordnung (EG) Nr. 2019/2152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
November 2019), gestützt auf die Bestimmungen des Zollkodex (Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 09. Oktober 2013). 

Zurzeit werden rd. 3 500 landwirtschaftliche Produkte des Außenhandels in den Versorgungsbilanzen 
berücksichtigt. Als Quelle dient die amtliche Außenhandelsstatistik, speziell die Waren der Kapitel 1 bis 
24 und 35 der Kombinierten Nomenklatur, die 

• in das statistische Erhebungsgebiet der EU gelangen oder es verlassen (Außenhandel mit Drittlän-
dern – EXTRASTAT), 

• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht wer-
den (EU-Binnenhandel – INTRASTAT). 
 
 

Aufkommen = Verwendung 

Erzeugung 
Einfuhren 
 

 Inlandsverwendung 
Ausfuhren 
Bestandsveränderung 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2152&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&from=de
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Definition Bilanzposten Einfuhr 

Zum Zeitpunkt der Einfuhr werden erfasst 

• für die Waren, die sich nicht in freiem Verkehr in der Gemeinschaft befinden, das Ursprungsland 
(das Land, aus dem die Waren gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Okto-
ber 1992 zur gemeinschaftlichen Definition des Konzeptes des Ursprungs der Waren, zuletzt geän-
dert durch die Beitrittsurkunden, stammen), 

• für die Waren, die sich in freiem Verkehr in der Gemeinschaft befinden, das Herkunftsland. 

Wenn Waren, die sich in freiem Verkehr in der Gemeinschaft befinden, vor ihrer Ankunft im Importland 
im Transitverkehr durch ein Land oder mehrere Länder befördert wurden, und wenn es in diesem Land 
oder diesen Ländern Aufenthalte oder rechtliche Transaktionen (außer denjenigen, die sich auf den Ver-
kehr beziehen) gegeben hat, so betrachtet man als Herkunftsland das letzte Land, in dem es Aufenthalte 
oder rechtliche Transaktionen dieser Art gegeben hat. 

Definition Bilanzposten Ausfuhr 

Bei der Ausfuhr wird das Bestimmungsland erfasst. Das Bestimmungsland ist jenes, in das die Ware 
schließlich transportiert werden soll, soweit diese Bestimmung zum Zeitpunkt der Ausfuhr bekannt ist. 
Die im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe gelieferten Mengen sind in den Daten über die Ausfuhren ent-
halten. 

Definition Bilanzposten Bestände 

Anfangsbestand 
Der Anfangsbestand einer Bilanz umfasst die Produktmengen, die am ersten Tag des Bezugszeitraums 
gelagert sind. Dieser Bestand entspricht gleichzeitig dem Endbestand des vorhergehenden Bezugszeit-
raums. Dabei kann nicht unterschieden werden, ob es sich um Produktmengen handelt, die im Inland 
produziert oder aus dem Ausland importiert wurden. Bestände in den Betrieben der industriellen Verar-
beitung sind in der Versorgungsbilanz nicht erfasst. 

Endbestand 
Der Endbestand einer Bilanz umfasst die Produktmengen, die am letzten Tag des Bezugszeitraums gela-
gert sind. Dieser Bestand entspricht gleichzeitig dem Anfangsbestand des folgenden Bezugszeitraums. 
Dabei kann nicht unterschieden werden, ob es sich um Produktmengen handelt, die im Inland produ-
ziert oder aus dem Ausland importiert wurden. Bestände in den Betrieben der industriellen Verarbei-
tung sind in der Versorgungsbilanz nicht erfasst. 

Bestandsveränderung 
Die Bestandsveränderung entspricht der Entwicklung der Bestände während des Bezugszeitraums (End-
bestand minus Anfangsbestand).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992R2913&qid=1666003557577&from=DE
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Die Bestände auf der Ebene des Einzelhandels und der Privathaushalte werden ausgeschlossen, da diese 
einerseits in den verschiedenen inländischen Verwendungen enthalten sind und andererseits, insbeson-
dere was die Haushaltsvorräte betrifft, nicht erhoben oder angenommen werden können. 

Die Erfassung der Bestände am Anfang und Ende eines Bezugszeitraums einer Bilanz gestaltet sich je 
nach Produkt und Art der Bestände unterschiedlich schwierig. Für einige Produkte gibt es offizielle Anga-
ben (z. B. gemäß der VO (EG) 1185/2017 zu den Weinbilanzen) oder auf Verwaltungsdaten basierende 
Statistiken (z. B. über die staatlichen Interventionsbestände für Fleisch und Getreide oder über die La-
gerbestände für Milchprodukte, welche im Rahmen der Milchmeldeverordnung an die AMA gemeldet 
werden). Für andere wiederum müssen die Bestände in Absprache mit Expert:innen geschätzt werden. 
Dabei können detaillierte Informationen aus den Außenhandels- und Konjunkturdaten als Indikatoren 
dienen. Durch eine Analyse der gemeldeten monatlichen Mengen beim Übergang von einem Bezugszeit-
raum einer Bilanz zum nächsten kann auf vorhandene Lagerbestände geschlossen werden. 

Definition Bilanzposten Inlandsverwendung 

Die Verwendung im Inland umfasst jene Mengen, die für die unterschiedlichsten Verwendungsarten im 
Inland verbraucht werden. Sie kann auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden: 

Übersicht 7: Darstellung der Inlandsverwendung 

(1) Inlandsverwendung = Produktion 
+ Einfuhren 
– Ausfuhren 
– Bestandsveränderungen ( = Endbestand – Anfangsbestand) 

(2) Inlandsverwendung = Saatgut oder Bruteier 
+ Verluste 
+ Futter 
+ Verarbeitung 
+ Industrielle Verwertung 
+ menschlicher Nahrungsverbrauch 

Wird ein Verarbeitungsprodukt eines Urproduktes unterschiedlich verwendet, so wird die dafür aufge-
wendete Menge des Urproduktes auch unterschiedlichen Bilanzposten zugerechnet.  

Beispiel: Glukose, die aus Mais hergestellt wurde, wird sowohl für industrielle Zwecke als auch für den 
menschlichen Nahrungsverbrauch verwendet. Die jeweils entsprechenden Maismengen werden daher 
den Bilanzposten Industrielle Verwertung bzw. menschlicher Nahrungsverbrauch zugeordnet. Die Auf-
teilung dieser Mengen wird von Expert:innen aus den jeweiligen Branchen vorgenommen. 

Beschreibung der einzelnen Inlandsverwendungsarten 

• Saatgut bzw. Bruteier: Es handelt sich um jene Menge des Urproduktes, welche für den darauffol-
genden Produktionszyklus verwendet wird.  

• Verluste: Es werden sowohl die Verluste im landwirtschaftlichen Betrieb als auch jene am Markt 
berücksichtigt. Verluste entstehen im Zusammenhang mit Lagerung, Transport, Verpackung und 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1185&rid=1
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Sortierung. Die Berechnung der Verluste erfolgt je nach Produkt unterschiedlich: Zum einen als Be-
rechnung mittels Koeffizienten auf Basis einer Expert:innenschätzung und zum anderen als Diffe-
renz zu den übrigen Verwendungsarten. 
Nicht enthalten sind in dieser Position Verluste, die in den Stufen und Prozessen der Weiterverar-
beitung zu Nahrungs- oder Futtermitteln oder bei der Verwertung zu industriellen Produkten auf-
treten. Auch die Verluste bei den Konsument:innen sind in dieser Position nicht enthalten. Dieser 
Bilanzposten beinhaltet demnach die nicht vermeidbaren Verluste, jedoch nicht die vermeidbaren 
Verluste auf Seite der Verbraucher:innen (z. B. Lebensmittelverschwendung im Haushalt oder der 
Gastronomie).  

• Futter: Sowohl die Mengen, welche direkt verfüttert werden, aber auch jene, die an die Futtermit-
telindustrie geliefert werden, finden hier Berücksichtigung.  

• Verarbeitung: Dieser Bilanzposten bezieht sich auf die eingesetzte Menge eines Urproduktes zur 
Herstellung von Verarbeitungsprodukten, für welche zum Teil wiederum eigene Bilanzen erstellt 
werden (z. B. Milchprodukte, Kartoffelstärke). Diese Bilanzen enthalten Informationen, die in der 
Bilanz des Ursprungsproduktes nicht dargestellt werden können (siehe folgende Beispiele). 

Übersicht 8: Ursprungsprodukt, Verarbeitungsprodukte 

 

• Industrielle Verwertung: Die von der Industrie im Laufe des Bezugszeitraums verwendeten Mengen 
von landwirtschaftlichen Produkten sind in diesem Bilanzposten enthalten, soweit es sich um Men-
gen handelt, die weder für den menschlichen Verzehr noch als Futtermittel bestimmt sind. Die von 
der Nahrungsmittelindustrie verwendeten Mengen werden im Bilanzposten Nahrungsverbrauch 
dargestellt. Die von der Futtermittelindustrie verwendeten Mengen sind im Bilanzposten Futter ent-
halten. So wird das Getreide (oder die Stärke), welche(s) von der Lebensmittelindustrie zur Nah-
rungsmittelherstellung verwendet wird, unter Nahrungsverbrauch erfasst, während das Getreide 
(oder die Stärke), welche(s) zu industriellen Zwecken verwendet wird, im Posten Industrielle Ver-
wertung dargestellt wird. Die Urprodukte (z. B. Gerste) oder die weiterverarbeiteten Produkte (z. B. 
Malz), die für die Alkohol- und Bierherstellung verwendet werden, finden ebenfalls im Posten in-
dustrielle Verwendung Berücksichtigung.  
Weitere Beispiele für die industrielle Verwertung von landwirtschaftlichen Produkten sind Ethanol 
und Zitronensäure, die auf Basis von Getreide hergestellt werden. Diese werden in weiterer Folge 
jedoch einem anderen Wirtschaftssektor zugerechnet. Die Versorgungsbilanzen bilden die Mengen 
an Urprodukten (z. B. Getreide) ab, die in der industriellen Verwertung eingesetzt werden. Die dar-
aus erzeugten Mengen der Industrieprodukte (z. B. Ethanol oder Zitronensäure) sind ebenso wenig 
Teil der Versorgungsbilanzen wie die in diesem Verarbeitungsprozess auftretenden Verluste oder 

Ursprungsprodukt Verarbeitungsprodukte 

Rohmilch Milchprodukte (eigene Bilanz) 

Kartoffeln Kartoffelstärke (eigene Bilanz) 

Obst Obstsaft, Most (keine eigene Bilanz) 

Wein Weinessig, Wermut (keine eigene Bilanz) 
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Lagerstände.  
Ein weiteres Beispiel ist die Herstellung von Stärke aus Getreide oder Kartoffeln. Durch die vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten in der Lebensmittelindustrie wird Stärke in vielen Produkten eingesetzt 
und findet daher nicht nur in der Lebensmittelindustrie, sondern auch in der technisch-chemischen 
Industrie Verwendung. Da viele Unternehmen in dieser Branche sehr exportorientiert sind, gibt es 
hier einen indirekten Export von Stärke in Form von verarbeiteten Lebensmittelprodukten. Die Er-
mittlung der Mengen, die im Inland für den Nahrungsverbrauch zur Verfügung stehen, ist in vielen 
Fällen nicht bis sehr schwierig festzustellen. Es liegen Limitationen durch die Außenhandelsstatistik 
vor aufgrund der Zuordnung von Produkten mit unterschiedlichsten Rezepturen zu den jeweiligen 
Zolltarifnummern (KN-Positionen). Um die Mengen nach Möglichkeit richtig den jeweiligen Verwen-
dungen zuordnen zu können, werden von Expert:innen aus der Branche entsprechende Informatio-
nen eingeholt.  

• Nahrungsverbrauch: Sämtliche Nahrungsmittelmengen, die der Bevölkerung zum Verbrauch im 
Laufe des Bezugszeitraums zur Verfügung stehen, werden unter dieser Position erfasst. Es handelt 
sich um jene Mengen, welche in ursprünglichem und weiterverarbeitetem Zustand auf den Markt 
kommen, d.h. auch jene Mengen, die von der Lebensmittelindustrie zur Nahrungsmittelherstellung 
verwendet wird. Auch die direkt von den Erzeuger:innen verbrauchten Mengen sind hier enthalten. 
Durch die hohe Innovationskraft im Lebensmittelsektor sowie eine starke Exportorientierung stellt 
die Ermittlung von entsprechenden Daten eine besondere Herausforderung dar. Die Limitierungen 
bei der Erfassung dieser Mengen wurden auch im Punkt industrielle Verwertung beschrieben (siehe 
dort). 
 

Definitionen zu zusätzlichen Berechnungen 

Verbrauch pro Kopf bzw. Pro-Kopf-Verbrauch 

Der Verbrauch pro Kopf bzw. Pro-Kopf-Verbrauch wird errechnet, indem die für den Nahrungsverbrauch 
zur Verfügung stehende Produktmenge durch die Anzahl der Einwohner:innen dividiert wird. 

Verbrauch pro Kopf =
Nahrungsverbrauch

Anzahl der Einwohner: innen
 

Der Verbrauch pro Kopf stellt den Durchschnitt der für den Nahrungsverbrauch zur Verfügung stehen-
den Produktmenge pro Einwohner:in dar und sagt nichts über den tatsächlichen Nahrungsverbrauch ei-
ner Einzelperson aus. Unterschiede im Verbrauch aufgrund von Alter, Geschlecht, Einkommensniveaus, 
Konsumgewohnheiten oder der Jahreszeit sind ebenso schwierig zu erfassen wie auch der konkrete Ein-
fluss der Tourismuswirtschaft. Diese Faktoren werden daher, wie auch in den anderen EU-Ländern, nicht 
berücksichtigt.  

Die Einwohner:innenzahl basiert auf den Stichtagsdaten zur Wohnbevölkerung jeweils zu Quartalsbe-
ginn aus der Bevölkerungsstatistik. Davon ausgehend wird ein Durchschnitt für das jeweilige Wirt-
schafts- bzw. Kalenderjahr errechnet. 
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Der Einfluss des Tourismus auf den Verbrauch pro Kopf wird anhand von Daten aus der Tourismusstatis-
tik laufend evaluiert. Dabei werden die Anzahl der Nächtigungen von Ausländer:innen im Inland in Ein-
wohner:innenäquivalente umgerechnet. Gleichermaßen wird die Anzahl der Nächtigungen von Österrei-
cher:innen im Ausland umgerechnet. Für die letzten Jahre, mit Ausnahme der Pandemiejahre, können 
auf Basis der Tourismusdaten rund 100 000 Einwohner:innenäquivalente zusätzlich zur inländischen 
Wohnbevölkerung beobachtet werden. In Summe ist der Einfluss des Tourismus auf den Verbrauch pro 
Kopf bei einer Einwohner:innenzahl von rund 9 Millionen jedoch vernachlässigbar. Diese Berechnungs-
methode wird in allen EU-Ländern angewandt. 

Verzehr 

Der Verzehr bezieht sich auf jene Produktmenge des Nahrungsverbrauchs, die dem Menschen für die 
tatsächliche Ernährung zur Verfügung steht. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese rechnerisch ermit-
telte Menge auch tatsächlich konsumiert, d.h. gegessen oder getrunken wird. Die Versorgungsbilanzen 
haben hier eine klare Limitation in der Darstellung des konkreten Konsumverhaltens sowie auch im Hin-
blick auf die Thematik der Lebensmittelverschwendung. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist Ge-
genstand von wissenschaftlichen Studien und Forschungsaufträgen. Deren Ergebnisse bieten wieder In-
formationen für die Einschätzung von vermeidbaren und nicht vermeidbaren Verlusten in der Bilanzer-
stellung und tragen zur Sicherung der Qualität der Versorgungsbilanzen bei.  

In fast allen Bilanzen wird der Verbrauch dem Verzehr gleichgesetzt indem unterstellt wird, dass die für 
den Nahrungsverbrauch ermittelten Mengen auch für den menschlichen Verzehr zur Verfügung stehen. 
Ausnahmen sind die Bilanzen für Getreide und Fleisch. 

Getreide:  

Bei der Versorgungsbilanz für Getreide wird der menschliche Verzehr pro Kopf in Mehläquivalent ausge-
drückt.  
Die Bilanzierung der einzelnen Bilanzpositionen erfolgt, beginnend bei der Produktion, auf Basis des Ge-
treidekorns, um über alle Bilanzpositionen hinweg eine vergleich- und addierbare Einheit zu haben. Bei 
bestimmten Positionen des Außenhandels, deren Mengen als weiterverarbeitetes Produkt vorliegen 
(z. B. Mehl) wird über technische Koeffizienten in Kornäquivalent umgerechnet, um in der Bilanzrech-
nung eine vergleich- und addierbare Einheit zu haben. Die Bilanzposition Verbrauch liegt sodann in 
Kornäquivalent vor.  
Für die menschliche Ernährung ist jedoch das aus dem Korn gewonnene Mehl von Bedeutung. Der 
menschliche Verzehr wird, wie schon eingangs erwähnt, in Mehläquivalent ausgedrückt. Die Umrech-
nung von Verbrauch als Getreidekorn in Verzehr als Mehläquivalent erfolgt anhand von Ausmahlungs-
sätzen (auch Ausmahlungsgrad oder Ausbeute genannt), welche den verzehrfähigen Anteil von Getreide 
beschreiben. Die Ausmahlungssätze stammen von Angaben aus der Mühlenwirtschaft und von Ex-
pert:innen und besagen, wieviel Kilogramm Mehl aus 100 kg Getreide hergestellt werden können. 
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Fleisch: 

Bei der Versorgungsbilanz für Fleisch bezieht sich der menschliche Verzehr pro Kopf auf den Fleischan-
teil des Schlachtkörpers.  
Die Bilanzierung der einzelnen Bilanzpositionen erfolgt, beginnend mit der Brutto- bzw. Nettoeigener-
zeugung, auf Basis des Schlachtkörpers, um über alle Positionen der Bilanz hinweg eine vergleich- und 
addierbare Einheit zu haben. Bei bestimmten Positionen des Außenhandels, deren Mengen z. B. bereits 
als Fleisch ohne Knochen vorliegen, werden über technische Koeffizienten die jeweiligen Mengen in 
Schlachtkörperäquivalente umgerechnet, um in die Bilanzrechnung als addierbare Einheit eingehen zu 
können.  
Für die so ermittelte Position Verbrauch als Schlachtkörperäquivalent wird in einem nächsten Schritt mit 
Hilfe von Koeffizienten jener Teil des Schlachtkörpers ermittelt, der entweder nicht verzehrfähig ist, ver-
loren geht oder für den tierischen Verzehr verwendet wird. Im Einzelnen sind das 

• Knochen- und Sehnenanteile; 
• Futter für Heimtiere; 
• Industrielle Verwertung; 
• Verluste auf dem Weg zu den Verbraucher:innen; 
• nicht vermeidbare Verluste in den Haushalten (Kochverluste). 

Die aus diesen Punkten ermittelten Mengen des Schlachtkörpers, die demnach nicht für den menschli-
chen Verzehr zur Verfügung stehen, werden vom Verbrauch in Abzug gebracht; die Differenz ist dann 
jener Teil, der als menschlicher Verzehr ausgewiesen wird. Üblicherweise werden in Bezug auf Fleisch im 
allgemeinen Diskurs Verbrauch und Verzehr pro Kopf verwendet. 

Selbstversorgungsgrad 

Der Grad der Selbstversorgung gibt an, inwieweit die Erzeugung im Inland (Inlandserzeugung) in der 
Lage ist, die Verwendung im Inland (Inlandsverwendung) abzudecken. Die Inlandsverwendung umfasst 
die gesamte Verwendung für Mensch, Tier und Industrie. 

Der Grad der Selbstversorgung wird als Quotient aus der Inlandserzeugung und der Verwendung im In-
land berechnet. 

Selbstversorgungsgrad =
Inlandserzeugung

Verwendung im Inland
∗ 100 

Liegt der Wert unter 100 bedeutet dies, dass die Versorgung des Landes aus eigener Produktion nicht 
gewährleistet werden kann; ein Wert über 100 weist auf Mengen hin, welche den Bedarf im Inland 
überschreiten und somit entweder gelagert oder exportiert werden können. 

2.1.11 Verwendete Klassifikationen 

Generell werden die nationalen Versorgungsbilanzen auf der Grundlage gemeinschaftlicher Konzepte 
der EU erstellt. Diese werden in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Statistischen Amt (Eurostat) 
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und den Mitgliedstaaten im Rahmen von Arbeitsgruppen der Directors' Group on Agricultural Statistics 
(DGAS) erarbeitet und in Form von Bilanzhandbüchern den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. Be-
treffend Ein- und Ausfuhren ist die Erstellung der Bilanzen an die Kombinierte Nomenklatur der Außen-
handelsstatistik gebunden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Versorgungsbilanz keine spezifischen 
Klassifikationen angewendet. 

Die Berechnung der österreichischen Versorgungsbilanzen basiert auf den EU-Handbüchern sowie auf 
den Grundlagen der FAO, unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten und Anforderungen. 
Gleichermaßen sind die anderen Mitgliedstaaten in erster Linie bemüht bei den Berechnungen ihre nati-
onalen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dies bedingt, dass EU-weit bislang lediglich eine Annäherung der 
methodischen Vorgangsweisen erzielt wurde. Durch die vorgesehene Einbindung in das Europäische Sta-
tistische System durch den Erlass der Verordnung (EU) 2022/2379 (SAIO) sollen die Bilanzen für Getreide 
und Ölsaaten auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden. 

2.1.12 Regionale Gliederung  

Die Versorgungsbilanzen werden auf Österreich-Ebene erstellt. 

2.2 Erstellung der Statistik, Datenaufarbeitung, qualitätssichernde Maß-
nahmen 

2.2.1 Datenerfassung 

Im Rahmen der Versorgungsbilanzen werden die Ergebnisse vorgelagerter Statistiken zusammengeführt, 
wobei eine bestmögliche Ausnutzung der vorhandenen bzw. verfügbaren Datenquellen angestrebt wird.  

Weiters werden externe Daten, welche bei unterschiedlichen Expert:innen in Unternehmen und Institu-
tionen eingeholt werden, in die Berechnungen aufgenommen und in weiterer Folge als Aggregate in den 
betreffenden Bilanzpositionen integriert. Ein Rückschluss auf einzelne Datenlieferanten kann so ausge-
schlossen werden. 

2.2.2 Signierung (Codierung) 

Nicht relevant. 

2.2.3 Plausibilitätsprüfung, Prüfung der verwendeten Datenquellen 

Siehe Standard-Dokumentationen der Grundlagenstatistiken. 

Eine wesentliche Maßnahme zur Qualitätssicherung besteht im regelmäßigen Informationsaustausch 
mit den Expert:innen, welche für die Basisstatistiken verantwortlich zeichnen, die den Versorgungsbilan-
zen zugrunde liegen. Die Teilnahme an diversen Arbeitsgruppensitzungen und Gespräche mit einschlägi-

http://www.statistik.at/KDBWeb/kdb_Einstieg.do?FAM=GUETER&NAV=DE&KlassID=10506&EXT=J&KDBtoken=?
http://www.statistik.at/KDBWeb/kdb_Einstieg.do?FAM=GUETER&NAV=DE&KlassID=10506&EXT=J&KDBtoken=?
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2379
https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft
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gen internen und externen Expert:innen (z. B. von BML, AMA bzw. den Landwirtschaftskammern) die-
nen einerseits der Diskussion über Fachfragen und Detailergebnisse, andererseits soll dadurch die Be-
rücksichtigung allfälliger neuer Daten und Informationen sichergestellt werden. Dies führt gegebenen-
falls auch zu Änderungen in den Berechnungsmethoden, wenn sich bisher angewendete Lösungen als 
nicht mehr zielführend erweisen bzw. neue oder verbesserte Datenquellen zur Verfügung stehen. 

Aufgrund des Prinzips der Aufkommens- und Verwendungsrechnung ermöglicht die Bilanz eine Plausibi-
litätsprüfung in sich selbst (Bilanzselbstprüfung). Die Bilanzselbstprüfung ist eine Methode, um die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit einer Bilanz zu überprüfen. Diese beruht auf dem Prinzip der Aufkommens- 
und Verwendungsrechnung, welches besagt, dass jede Veränderung des Aufkommens oder der Verwen-
dung eine wechselseitige Wirkung hat.  

2.2.4 Imputation (bei Antwortausfällen bzw. unvollständigen Datenbeständen) 

Siehe Standard-Dokumentationen der Grundlagenstatistiken sowie Kapitel 2.2.6. 

2.2.5 Hochrechnung (Gewichtung) 

Bei den Versorgungsbilanzen erfolgt keine Hochrechnung im Sinne einer Primärstatistik. 

2.2.6 Erstellung des Datenkörpers, (weitere) verwendete Rechenmodelle, statistische 
Schätzmethoden 

Die Erstellung der Versorgungsbilanzen involviert eine Vielzahl verschiedener Datenquellen. Da die ver-
wendeten Basisstatistiken nicht immer genau den Konzepten und methodischen Abgrenzungen der Ver-
sorgungsbilanzen entsprechen (etwa infolge des Auswahlrahmens der Erhebungen), müssen die Daten 
teilweise entweder so transformiert werden, dass eine unmittelbare Verwendung für die Versorgungsbi-
lanzen erfolgen kann, oder es müssen etwaige Datenlücken durch Annahmen von Expert:innen geschlos-
sen werden. 

2.2.7 Sonstige qualitätssichernde Maßnahmen 

Die Detailergebnisse werden aufkommensseitig mit den Ersteller:innen der den Versorgungsbilanzen 
zugrunde liegenden Basisstatistiken und verwendungsseitig mit externen Expert:innen (wie z. B. aus der 
Lebensmittelproduktion bzw. -verarbeitung, der Marktforschung, von Interessensvertretungen sowie 
der Wissenschaft, u. a. Universität für Bodenkultur Wien und Institut für Ernährungswissenschaften der 
Universität Wien) diskutiert. Des Weiteren werden Versorgungsbilanzen ähnlich strukturierter Länder 
sowie Ergebnisse relevanter Studien als Vergleichsmaterial genutzt. Die Versorgungsbilanzen werden 
auch im Rahmen der land- und forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung verwendet und dem entspre-
chend einer weiteren Analyse sowie Plausibilitätsprüfung unterzogen.  

Als dynamisches System unterliegen die Versorgungsbilanzen einer laufenden Anpassung an die sich 
ständig ändernden Gegebenheiten der Agrar- und Nahrungsmittelsektoren. Die wichtigste Maßnahme 

https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft
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zur Qualitätssicherung besteht daher darin, diese unterschiedlichen Entwicklungen unter Einbindung 
von Fachleuten aus den jeweiligen Branchen zu analysieren und in geeigneter Form in die Versorgungs-
bilanzen zu implementieren. 

2.3 Publikation (Zugänglichkeit) 

2.3.1 Vorläufige Ergebnisse 

Versorgungsbilanzen gelten grundsätzlich als vorläufig, solange sie auf Basis der vorläufigen Daten des 
Außenhandels erstellt werden.  

Für den pflanzlichen Sektor werden mit 30. November (jeweils auf das Ende des Wirtschaftsjahres fol-
gend) für jene Bilanzen vorläufige Ergebnisse veröffentlicht, für die aus statistischer Sicht die Qualität 
weitgehend gesichert und eine Veröffentlichung vertretbar ist.  

Aktuell ist dies für nachfolgende Bilanzen der Fall:  

• Getreide 
• Gemüse 
• Obst 
• Hülsenfrüchte 
• Reis 
• Honig 
• Bier 
• Wein 

Mit 30. April (jeweils auf das Ende des Wirtschaftsjahres folgend) werden sämtliche Bilanzen für den 
pflanzlichen Sektor veröffentlicht. Da auch zu diesem Zeitpunkt für den Außenhandel noch keine endgül-
tigen Daten vorliegen, sind die Ergebnisse der Bilanzen als vorläufig zu betrachten. 

2.3.2 Endgültige Ergebnisse 

Mit Vorliegen der endgültigen Daten des Außenhandels (Ende Juni des Folgejahres) können für die Ver-
sorgungsbilanzen endgültige Ergebnisse erstellt werden. 

Versorgungsbilanzen für den pflanzlichen Sektor: laufend bis Ende Juli des auf den Berichtszeitraum fol-
genden Kalenderjahres. 

Versorgungsbilanzen für den tierischen Sektor: laufend bis 31. August des auf den Berichtszeitraum fol-
genden Kalenderjahres. 
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2.3.3 Revisionen 

Bei Revisionen in den Basisstatistiken bzw. bei Vorliegen neuer Sachlagen und Erkenntnisse, werden 
diese bei der Berechnung berücksichtigt und allfällige Korrekturen auch für Vorjahre durchgeführt. 

2.3.4 Publikationsmedien 

Ergebnisse werden in folgenden Publikationsmedien publiziert: 

Printpublikationen 

• Pressemitteilungen 
• Statistik im Fokus Berichte (ehem. Schnellberichte) 
• Statistisches Jahrbuch Österreichs  
• Österreichischer Zahlenspiegel  

 

Internet 

• Website von Statistik Austria 
• Datenbank STATcube  
• Eurostat Datenbank 
• Grüner Bericht  

 

2.3.5 Behandlung vertraulicher Daten 

Die veröffentlichten Daten werden auf Österreich-Ebene aggregiert und lassen somit keinen Rückschluss 
auf vertrauliche Inhalte zu. Gibt es für ein bestimmtes Produkt jedoch Inhalte, die auch bei einer Aggre-
gation auf Österreich-Ebene nicht geschützt werden können, so wird in der betreffenden Bilanz für be-
stimmte Bilanzpositionen kein Wert ausgewiesen. Und um eine Rückrechnung verlässlich zu verhindern, 
werden in diesem Fall mehrere Bilanzpositionen unterdrückt. 
Beispielsweise werden bei der Zuckerbilanz keine Werte für die Bilanzpositionen Anfangs- und Endbe-
stand, Inlandsverwendung, Futter und Industrie sowie Selbstversorgungsgrad ausgewiesen, weil hier 
von einem marktbeherrschenden Unternehmen ausgegangen werden kann und die genannten Kennzah-
len als vertraulich eingestuft werden.  

Die Geheimhaltungsbestimmungen für Daten, die im Bundesstatistikgesetz 2000 konsolidierte Fassung 
§19 (2) und (3) geregelt sind, werden strikt eingehalten.  

https://www.statistik.at/medien/pressemitteilungen
https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen
https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen
https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen/detail/1582
https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft/landwirtschaftliche-bilanzen/versorgungsbilanzen
https://www.statistik.at/datenbanken/statcube-statistische-datenbank
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
https://gruenerbericht.at/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
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3 Qualität 

3.1 Relevanz 

Die Versorgungsbilanzen entsprechen sowohl den nationalen als auch den internationalen Anforderun-
gen. Darüber hinausgehende Anforderungen seitens der Nutzer:innen werden – soweit möglich und 
sinnvoll – berücksichtigt bzw. im Rahmen von Auskünften (telefonisch, E-Mail) oder Sonderauswertun-
gen erfüllt.  

Regelmäßige Gespräche und Arbeitsgruppensitzungen mit den Expert:innen der relevanten Branchen 
garantieren die Berücksichtigung neuer Daten und Informationen und somit die Erstellung qualitativ 
hochwertiger Versorgungsbilanzen. Des Weiteren werden allfällige fachspezifische Probleme diskutiert 
sowie Lösungen erarbeitet. 

3.2 Genauigkeit 

3.2.1 Stichprobenbedingte Effekte, Repräsentativität 

Stichprobeneffekte werden in den Standard-Dokumentationen der jeweiligen Basisstatistiken abgehan-
delt. 

3.2.2 Nicht-stichprobenbedingte Effekte 

3.2.2.1 Qualität der verwendeten Datenquellen 

Die Genauigkeit der Versorgungsbilanz hängt in hohem Maße von der Qualität der verwendeten Grund-
lagenstatistiken (landwirtschaftliche Produktionsstatistiken, Außenhandelsstatistik und Bevölkerungssta-
tistik) ab (siehe dazu die jeweiligen Standard-Dokumentationen). 

Die jeweiligen Verfahren, welche zu den in die Versorgungsbilanzen einfließenden Daten führen, sind 
nur zu einem geringen Teil der Statistik Austria bekannt und können von dieser auch nicht überprüft 
werden (z. B. Verarbeitungsvolumen eines bestimmten Produktes, Vermarktungsdaten, etc.). Dennoch 
kann davon ausgegangen werden, dass die Datenqualität sehr gut ist, da auch diesen Verfahren entwe-
der umfangreiche Plausibilitätsprüfungen zugrunde liegen oder die Daten von den Expert:innen, welche 
die Daten zur Verfügung stellen, einer Prüfung unterzogen werden. Auch das rege Interesse dieses Per-
sonenkreises an den Versorgungsbilanzen und damit einhergehend deren Bereitschaft ihr Fachwissen 
zur Verfügung zu stellen, lässt den Rückschluss auf eine sehr gute Qualität der Versorgungsbilanzen zu. 
Als ein weiteres Indiz hoher Datenqualität kann auch die Akzeptanz dieser Daten durch andere Instituti-
onen herangezogen werden. 

3.2.2.2 Abdeckung (Fehlklassifikationen, Unter-/Übererfassung) 

Im Sinne der Bilanz vollständig. 

https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft
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3.2.2.3 Antwortausfall (Unit-Non Response, Item-Non Response) 

Siehe Standard-Dokumentationen der relevanten Grundlagenstatistiken. 

3.2.2.4 Messfehler (Erfassungsfehler) 

Siehe Standard-Dokumentationen der relevanten Grundlagenstatistiken. 

3.2.2.5 Aufarbeitungsfehler 

Siehe Standard-Dokumentationen der relevanten Grundlagenstatistiken. 

3.2.2.6 Modellbedingte Effekte 

Nicht relevant. 

3.3 Aktualität und Rechtzeitigkeit 

Datengewinnung/Datenerfassung 

Die Aktualität der Versorgungsbilanzen wird in erster Linie von der Verfügbarkeit der Grundlagenstatisti-
ken bestimmt. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Außenhandelsstatistik zu, da sich, entspre-
chend dem Vorliegen der Ergebnisse für ein Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr, die Zeitplanung zur Erstel-
lung und Lieferung der Versorgungsbilanzen nach dieser richtet. 

Die folgenden Datenstände des Außenhandels müssen vorhanden sein, um qualitativ vertretbare Be-
rechnungen anstellen zu können: 
• bei Kalenderjahren das endgültige (revidierte) Jahresergebnis,  
• bei Wirtschaftsjahren neben den Daten des Vorjahres auch das vorläufige Ergebnis der Monate Jän-

ner bis Juni bzw. Juli des Folgejahres. 
 

Datenverarbeitung/Datenberichtigung 

Die Verarbeitung der Daten und Informationen erfolgt digital. Die Speicherung erfolgt in Dateien, die auf 
internen Netzlaufwerken liegen, welche nach der IT-Policy von Statistik Austria geschützt und gesichert 
werden. Die Zugriffsberechtigungen auf die betreffenden Daten und Informationen sind über Benut-
zer:innenrollen gesteuert und so nur für einen definierten Benutzer:innenkreis verfügbar. Die Bilanzen 
werden laufend aktualisiert bzw. im Bedarfsfall revidiert. 

Datenveröffentlichung 

Zur Gewährleistung aktueller Ergebnisse und deren fristgerechter Übermittlung an den Auftraggeber hat 
sich der in Übersicht 9 und Übersicht 10 dargestellte Zeitplan bewährt. In den letzten Jahren wurden die 
Versorgungsbilanzen termingerecht zu den vorgegebenen Terminen übermittelt. 

https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft
https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft
https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft
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Übersicht 9: Zeitplan pflanzlicher Sektor 

 

Übersicht 10: Zeitplan tierischer Sektor 

Die Übermittlung der Versorgungsbilanzen an Eurostat wurde 2012 auf dessen Initiative eingestellt. Die 
Bilanzen für Wein werden dem BML zur Verfügung gestellt und von diesem an GD AGRI weitergeleitet. 

Versorgungsbilanzen für den pflanzlichen Sektor  

Berichtszeitraum 1. Juli des aktuellen Jahres bis 30. Juni des Folgejahres 
(Wein: 1. August des aktuellen Jahres bis 31. Juli des Folge-
jahres; 
Zucker: 1. Oktober des aktuellen Jahres bis 30. September 
des Folgejahres) 

Beginn der Arbeiten Im September des auf den Berichtszeitraum folgenden Wirt-
schaftsjahres 

Veröffentlichung ausgewählter vorläufiger 
Bilanzen 

Bis 30. November des auf den Berichtszeitraum folgenden 
Wirtschaftsjahres 

Anlieferung der Weinbilanz an das BML zur 
Weiterleitung an die GD AGRI zur Erfüllung 
der Lieferverpflichtungen entsprechend der 
Durchführungsverordnung (EU) 1185/2017 
der Kommission. 

Bis 15. Dezember des auf den Berichtszeitraum folgenden 
Wirtschaftsjahres 

Vertragsgemäße Anlieferung der fertig ge-
stellten Bilanzen an das BML (vormals 
BMLRT) 

Bis 30. April des auf den Berichtszeitraum folgenden Wirt-
schaftsjahres 

Veröffentlichung aller vorläufigen Bilanzen  Bis 30. April des auf den Berichtszeitraum folgenden Wirt-
schaftsjahres 

Veröffentlichung aller endgültigen Bilanzen Bis 31. Juli des auf den Berichtszeitraum folgenden Wirt-
schaftsjahres 

Versorgungsbilanzen für den tierischen Sektor 

Berichtszeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 

Beginn der Arbeiten bei den Bilanzen Im Mai des auf den Berichtszeitraum folgenden Kalender-
jahres 

Vertragsgemäße Anlieferung der fertig ge-
stellten Bilanzen an das BML (vormals 
BMLRT) 

Bis 31. August des auf den Berichtszeitraum folgenden Ka-
lenderjahres 

Veröffentlichung aller endgültigen Bilanzen Bis 31. August des auf den Berichtszeitraum folgenden Ka-
lenderjahres 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1185&rid=1
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3.4 Vergleichbarkeit 

3.4.1 Zeitliche Vergleichbarkeit 

Die Vergleichbarkeit der Versorgungsbilanzen ist ab 1995 gegeben.  

3.4.2 Internationale und regionale Vergleichbarkeit 

Die Versorgungsbilanzen beziehen sich auf das gesamte Bundesgebiet und sind international mit den 
Versorgungsbilanzen anderer Staaten, speziell den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, vergleich-
bar. 

3.4.3 Vergleichbarkeit nach anderen Kriterien 

Keine. 

3.5 Kohärenz 

Die Versorgungsbilanzen sind mit den Ergebnissen aus der Konsumerhebung, dem Haushaltspanel der 
AMA oder Ergebnissen aus der Marktforschung ebenso wenig vergleichbar wie mit den Ergebnissen der 
Studien diverser Institute (z. B. Institut für Ernährungswissenschaften). Die genannten Erhebungen und 
Studien haben in der Regel sehr spezifische Anforderungen und einen eingegrenzten Beobachtungsrah-
men. Darüber hinaus sind sie oft auf ein bestimmtes Produkt bzw. ein räumlich begrenztes Gebiet aus-
gerichtet. Die Versorgungsbilanzen haben dagegen den Fokus auf ganz Österreich und auf die ganze Pro-
duktpalette eines Produktes oder einer Produktgruppe. 

Entscheidend ist, dass die zur Berechnung der Versorgungsbilanzen erforderlichen Grundlagenstatisti-
ken in einer ausreichenden Detailliertheit und Qualität vorhanden und langfristig verfügbar sind. 

AMA-Getreidebilanz 

Die Agrarmarkt Austria erstellt im Rahmen ihrer Tätigkeit der Markt- und Preisberichterstattung für Ge-
treide und Ölsaaten unter anderem eine Getreidebilanz nach den Vorgaben der Europäischen Kommis-
sion. Die wesentlichsten Unterschiede zur Versorgungsbilanz für Getreide sind wie folgt: 

• Die AMA-Getreidebilanz unterscheidet nach einer Hofbilanz und einer Marktbilanz. 
• Bei den Produktionsdaten gibt es teilweise Unterschiede bei Definitionen und Methoden. 
• In der AMA-Getreidebilanz sind in den Außenhandelsdaten alle öffentlich zugänglichen Daten ent-

halten. Bei Statistik Austria enthält die Versorgungsbilanz für Getreide darüber hinaus auch noch 
Daten aus dem Außenhandel, die der Geheimhaltung unterliegen. 

• Die AMA-Getreidebilanz zielt nicht auf den Nahrungsverbrauch für den Menschen ab. Sie weist 
demnach keinen Nahrungsverbrauch, Pro-Kopf-Verbrauch und Selbstversorgungsgrad aus.   
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4 Ausblick 

Produktion und Verwendungszweck landwirtschaftlicher Güter sind sowohl von agrarpolitischen als 
auch ökonomischen Rahmenbedingungen stark geprägt. Dementsprechend unterliegen die Bilanzen ei-
nem laufenden Aktualisierungsprozess, welcher in Abstimmung mit nationalen Expert:innen und unter 
Berücksichtigung von EU-Vorgaben erfolgt. 

Im Zuge der Neukonzeption der rechtlichen Grundlage für die Agrarstatistik der Europäischen Kommis-
sion werden die Versorgungsbilanzen für Getreide und Ölsaaten Teil der Verordnung (EU) 2022/2379 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 über Statistiken zu landwirtschaft-
lichen Betriebsmitteln und zur landwirtschaftlichen Erzeugung (SAIO) sein. Damit bekommen die Bilan-
zen für Getreide und Ölsaaten eine rechtliche Grundlage auf europäischer und in weiterer Folge auch 
auf nationaler Ebene. 

Aus produktionstechnischer Sicht gibt es eine kontinuierliche Weiterentwicklung zur Verbesserung der 
Datenflüsse zwischen Datenhalter:innen und Statistik Austria durch die Entwicklung und den Ausbau 
von Datenschnittstellen. Das trägt zu einer Verbesserung der sicheren Datenübermittlung und der ra-
scheren Verfügbarkeit in einheitlichen und definierten Formaten bei den jeweiligen Grundlagenstatisti-
ken bei. 

Aus inhaltlicher Sicht gilt es den kontinuierlichen Austausch mit der Wissenschaft einerseits und der Pra-
xis bzw. den Marktteilnehmer:innen andererseits nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern auch noch 
weiter zu fördern, damit künftige Trends und Entwicklungen frühzeitig erkannt, analysiert und bei Be-
darf in die Bilanzerstellung integriert werden können.  

Für die Erhaltung der Qualität der Versorgungsbilanzen sind fundierte Grundlagendaten notwendig. Da-
bei sollte neben der Absicherung der notwendigen Basisstatistiken auch eine Arbeitsgruppe von Ex-
pert:innen durch das verantwortliche Ministerium etabliert werden, die sich z.B. neben der regelmäßi-
gen Überarbeitung von Faktoren und Koeffizienten auch mit der möglichen Weiterentwicklung der Ver-
sorgungsbilanzen beschäftigt. 

Publikationstechnisch wird laufend danach gestrebt den Bedürfnissen der Nutzer:innen gerecht zu wer-
den und dabei gleichzeitig den Workflow bei der Erstellung von Publikationsprodukten so effizient als 
möglich zu gestalten. Die Datenverfügbarkeit via STATcube wird stetig weiter ausgebaut und soll nach 
Möglichkeit noch bedienungsfreundlicher gestaltet werden. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2379
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5 Glossar 

Anfangsbestand: Der Anfangsbestand umfasst die nicht verwendeten, aber gelagerten Mengen, die am 
ersten Tag des Bezugszeitraums vorhanden sind und aus dem (oder den) vorhergehenden Bezugszeit-
raum (-zeiträumen) stammen. Dieser Bestand ist gleichzeitig der Endbestand des vorigen Bezugszeit-
raums. Eingeschlossen sind die Bestände bei der Erzeugung auf der Ebene der nationalen Landwirt-
schaft, die Marktbestände auf der Ebene der Großhandelsunternehmen, der Importeure und/oder der 
Exporteure und der verarbeitenden Unternehmen, die öffentlichen Bestände sowie die Interventions- 
und Sicherheitsbestände. Nicht eingeschlossen sind die Bestände auf der Ebene des Einzelhandels und 
der privaten Haushalte (diese sind in den verschiedenen Inlandsverwendungen eingeschlossen). 

Aufkommen: Als Aufkommen werden jene Mengen bezeichnet, die in Summe im Inland zur Verfügung 
stehen. Es setzt sich zusammen aus der Erzeugung, den Importen und den Anfangsbeständen. 

Ausfuhren: Die Ausfuhren umfassen jene Waren in der Außenhandelsstatistik, die im grenzüberschrei-
tenden Warenverkehr das Zollgebiet eines Staates verlassen. 

Bäuerliche Erzeugung: Die bäuerliche Erzeugung findet im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
bzw. Nebentätigkeit statt. Die Vermarktung findet in der Regel über den Direktverkauf am Hof oder auf 
dem Markt statt. Kunden sind in der Regel Endverbraucher. 

Bestandsveränderung: Diese wird aus dem Endbestand minus den Anfangsbestand berechnet und kann 
sowohl positive als auch negative Werte annehmen. 

Bruttoeigenerzeugung: Die Bruttoeigenerzeugung eines Landes kann definiert werden als die aus dem 
Viehbestand dieses Landes hervorgegangene Erzeugung. In den Rechtsvorschriften wird sie definiert als 
die Summe der Schlachtungen und des Saldos des Außenhandels mit lebenden Tieren.  
In der Bilanz wird diese errechnet aus der Nettoeigenerzeugung aus Inlandsschlachtungen abzüglich Im-
porte und zuzüglich Exporte von lebenden Zucht- und Nutztieren. 

Einfuhren: Die Einfuhren umfassen jene Waren in der Außenhandelsstatistik, die im grenzüberschreiten-
den Warenverkehr in das Zollgebiet eines Staates gelangen. 

Endbestand: Der Endbestand umfasst die Mengen, die am letzten Tag des Bezugszeitraums gelagert 
sind. Dieser Bestand ist gleichzeitig der Anfangsbestand des folgenden Bezugszeitraums. 

Ernährungsbilanz: Eine Ernährungsbilanz zeigt den Verbrauch von Nahrungsmitteln pro Kopf und Jahr in 
einem Land an und zielt damit auf die kalorische Versorgung des Menschen ab. Eine Versorgungsbilanz 
zeigt das Aufkommen und die Verwendung von Nahrungsmitteln in einem Land an und berücksichtigt 
auch den Handel mit anderen Ländern und die Bestandsveränderungen.  

Erwerbsobstbau: Wird auch als Intensivobstbau bezeichnet. Erwerbsobstanlagen sind üblicherweise 
nach einem regelmäßigen System gepflanzt und weisen einen guten, zur Erzeugung von hochwertigem 
Tafelobst geeigneten, Pflegezustand auf. 
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Erzeugung: Die Position umfasst die landwirtschaftliche Erzeugung, die auf der Ebene der nationalen Be-
wirtschaftung erfolgt, die Erzeugung auf dem Staatsgebiet von verarbeiteten Produkten (Zucker, Milch-
produkte, etc.), das auf dem Staatsgebiet produzierte Fleisch sowie die Fangmengen, die durch Schiffe, 
die unter der Flagge des Landes fahren, angelandet werden. Es handelt sich um die geernteten, entnom-
menen oder erzeugten und gelieferten Mengen. Dies umfasst die vermarktete Erzeugung, die denatu-
rierten Mengen, die selbst gelieferten Mengen, die selbst verbrauchten Mengen und die Verluste im 
landwirtschaftlichen Betrieb (Transport, Schwund, Schäden durch Schädlingsbefall usw.). Dies schließt 
die nicht geernteten Mengen, die Ernteverluste (auf der Anbaufläche) und die Verluste beim Transport 
von der Anbaufläche bis zum Betrieb aus. 

Extensivobstbau: Wird auch als landwirtschaftlicher Streuobstbau bezeichnet. Üblicherweise werden im 
Rahmen des Extensivobstbaus wenig bis gar keine Pflegemaßnahmen gesetzt und das erzeugte Obst 
wird in der Regel für die Verarbeitung als Saft oder Most verwendet. Solche Anlagen zeichnen sich auch 
durch stark schwankende Erträge aus.  

Futter: In dieser Bilanzposition werden die Mengen von Urprodukten erfasst, die während des Bezugs-
zeitraums als Futtermittel verwendet worden sind; entweder direkt als Futtermittel in den Betrieben 
oder geliefert an die Futtermittelindustrie. Die Nebenprodukte sind nicht in der Position Futter einer 
Versorgungsbilanz auszuweisen (weder im ursprünglichen Zustand, noch im Gewichtsäquivalent des Bi-
lanzproduktes). Sie werden in der Regel bei der Erstellung der Futterbilanz berücksichtigt. 

Industrielle Verwertung: Die von der Industrie im Laufe des Bezugszeitraums verwerteten Mengen sind 
in dieser Bilanzposition enthalten, sofern es sich um Mengen handelt, die weder dem menschlichen Ver-
zehr zugeführt werden, noch als Futtermittel bestimmt sind. Die von der Nahrungsmittelindustrie ver-
wendeten Mengen dürfen nicht in dieser Bilanzposition, sondern in der Position Nahrungsverbrauch 
ausgewiesen werden (oder je nach Fall bei den Ausfuhren oder den Beständen). 
Beispielsweise wird Getreide (bzw. Stärke), das von der Lebensmittelindustrie zur Herstellung von Nah-
rungsmitteln verwendet wird, in der Position Nahrungsverbrauch ausgewiesen, während Getreide (bzw. 
Stärke), das zu industriellen Zwecken verwendet wird, in der Position industrielle Verwertung dargestellt 
wird. 
Die Urprodukte (z. B. Gerste) oder die verarbeiteten Produkte (z. B. Malz), die für die Alkohol- und Bier-
herstellung verwendet werden, werden in der Position industrielle Verwertung berücksichtigt.  
Falls nach der Verarbeitung neue Produkte hergestellt werden und Gegenstand einer besonderen Ver-
sorgungsbilanz sind, werden die für die Herstellung dieses neuen Produktes verwendeten Mengen nicht 
im Posten industrielle Verwertung ausgewiesen, sondern werden in der Position Verarbeitung berück-
sichtigt. 

Inlandsverwendung: Die Inlandsverwendung umfasst jene Mengen, die für alle Verwendungsarten im 
Inland zur Verfügung stehen. Als Verwendungsarten werden Saatgut, Bruteier, Verluste, Futter, industri-
elle Verwertung, Verarbeitung und Nahrungsverbrauch verstanden. 

Nahrungsverbrauch: In der Bilanzposition Nahrungsverbrauch werden die Nahrungsmittelmengen aus-
gewiesen, die direkt verbraucht oder die von der Nahrungsmittelindustrie für den Verbrauch der Ein-
wohner des Territoriums im Laufe des Berichtszeitraums produziert wurden. Hierbei handelt es sich um 
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die Mengen, die in verschiedenen Formen (im Rohzustand, verarbeitet, gelagert usw.) von den Groß-
händlern an den Einzelhandel und an die Gemeinschaftsverbraucher (Kantinen, Restaurants, Kranken-
häuser usw.) geliefert werden, und um die Mengen, die direkt von den Erzeugern verbraucht werden. 
Die Verluste und die Bestandsveränderungen auf der Ebene des Einzelhandels und der Verbraucher sind 
ebenfalls in diesem Posten enthalten. 
Hierbei handelt es sich um einen "scheinbaren" Nahrungsverbrauch, da die tatsächlich verbrauchten 
Mengen sich von jenen unterscheiden, die durch diese Bilanzpositionen ausgewiesen werden.  

Nettoeigenerzeugung: Die Nettoeigenerzeugung ist ein Begriff im Rahmen der Fleischbilanz und umfasst 
die in einem Land geschlachteten Tiere unabhängig davon, ob sie aus inländischer Produktion stammen 
oder aus dem Ausland importiert wurden. 

Pro-Kopf-Verbrauch: Die Position Nahrungsverbrauch, die in der Versorgungsbilanz enthalten ist, gibt 
die Produktmengen an, die sämtlichen Einwohner:innen des Gebietes für ihren Verbrauch im Laufe des 
Bezugszeitraums zur Verfügung stehen. Der Verbrauch pro Kopf wird ermittelt, indem man den Nah-
rungsverbrauch durch die Zahl der Einwohner dividiert.  

Selbstversorgungsgrad: Der Selbstversorgungsgrad einer bestimmten Region gibt Aufschluss darüber, 
inwieweit die Inlandserzeugung (ausgehend von einem inländischen Urprodukt) dieser Region in der 
Lage ist, den gesamten Bedarf bzw. die Inlandsverwendung (Gesamtverwendung für Mensch, Tier und 
Industrie) dieser Region abzudecken. Was die Bilanzen betrifft, so wird der Selbstversorgungsgrad als 
Quotient aus der Inlandserzeugung und der Inlandsverwendung berechnet. 

Technischer Koeffizient: Um verarbeitete Produkte in die Darstellungseinheit der Versorgungsbilanz 
umzurechnen, werden technische Koeffizienten verwendet. Solange diese nicht für die Gemeinschaft 
harmonisiert sind, können die verschiedenen Länder ihre nationalen Umrechnungskoeffizienten ver-
wenden. Allerdings werden Umrechnungskoeffizienten von Eurostat in den nach Produkten unterglie-
derten Leitfäden vorgeschlagen. 

Verarbeitung: Die Bilanzposition Verarbeitung dient dazu, eine Verbindung zwischen der Versorgungsbi-
lanz eines (Ur-)Produktes und der eines anderen Produktes, das sich aus der Verarbeitung des ersten 
ergibt, herzustellen. Die Bilanz des verarbeiteten Produktes enthält Daten, die nicht in der Bilanz des Ur-
sprungsproduktes erscheinen (z. B. Zuckerrüben und Zucker; Rohmilch und Milchprodukte). 
Die Position Verarbeitung in der Bilanz des Ursprungsproduktes wird als Erzeugungsgrundlage für die 
Bilanz des verarbeiteten Produktes verwendet, d. h., dass nach Umrechnung mittels Koeffizienten oder 
Ausbeutesatzes diese Position zur Bilanzposition verwendbare Erzeugung der Bilanz des verarbeiteten 
Produktes wird. In der Praxis sind die Statistiken über das verarbeitete Produkt oft sehr umfassend und 
dessen verwendbare Erzeugung ist bekannt. Der Außenhandel mit einem verarbeiteten Produkt, für das 
eine Bilanz erstellt worden ist, wird nur in der Bilanz des verarbeiteten Produktes und nicht in der Bilanz 
des Ursprungsproduktes ausgewiesen. 

Verbrauch: Die Bezeichnung Verbrauch ist stets im Kontext mit dem Nahrungsverbrauch zu verstehen 
und wird bei den Benennungen des Verbrauchs pro Kopf bzw. Pro-Kopf-Verbrauch verwendet. 
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Verluste: Bei den Verlusten im Bereich der Erzeugung sind die Verluste während der Ernte bereits abge-
zogen worden, um die verwendbare Erzeugung zu bestimmen. Die Verluste im Betrieb (Schwund, Sor-
tierverlust, Verluste nach der Erntemeldung für Wein) werden in dieser Position verbucht. 
Bei den Verlusten im Bereich der Vermarktung handelt es sich um Verluste, die während der Lagerung, 
des Transports, der Verarbeitung und der Verpackung aufgetreten sind (einschließlich der Verluste 
durch Trocknung). 
In der Versorgungsbilanz enthält die Position Verluste die Verluste im landwirtschaftlichen Betrieb und 
die Marktverluste. Die Verluste werden im allgemeinen auf möglichst realistische Art und Weise festge-
legt, gegebenenfalls wird auch eine Schätzung durch Expert:innen vorgenommen (z. B. nach Witterungs- 
und Schadereignissen). 
Bei Verlusten handelt es sich in der Regel um nicht vermeidbare Verluste in den verschiedenen Stufen 
der Bilanzpositionen. 

Verschwendung: Bei diesem Begriff handelt es sich nicht um eine Position im Rahmen der Versorgungs-
bilanz und er kann nicht mit dem Bilanzbegriff Verluste verglichen oder gleichgesetzt werden. Unter Ver-
schwendung sind in der Regel vermeidbare Verluste auf Seiten der Konsument:innen, der Gastronomie 
oder des Lebensmitteleinzelhandels oder des Großhandels zu verstehen.  

Verwendung: Die Verwendung steht im Bilanzschema an oberster Stelle dem Aufkommen gegenüber. 
Sie setzt sich zusammen aus der Inlandsverwendung, den Ausfuhren und den Endbeständen. 

Verzehr - menschlich: Im Rahmen der Fleischbilanz gibt es den Begriff Verzehr bzw. menschlicher Ver-
zehr. Er bezeichnet jene Menge des Verbrauchs, die für die Ernährung des Menschen zur Verfügung 
steht. Die Bilanzpositionen bei der Fleischbilanz werden generell in Schlachtkörperäquivalenten gerech-
net. Am Ende wird über Faktoren jener Teil des Schlachtkörpers herausgerechnet, der für den menschli-
chen Verzehr geeignet ist bzw. zur Verfügung steht. Abgezogen werden demnach Mengen für Knochen, 
Sehnen, Haustierfutter, Verluste am Weg zu den Verbraucher:innen und nicht vermeidbare Verluste in 
den Haushalten der Verbraucher:innen (Kochverluste). 
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6 Abkürzungsverzeichnis 

AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
AMA  Agrarmarkt Austria 
BAB Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen 
BEE Bruttoeigenerzeugung 
BGBl Bundesgesetzblatt 
BMI Bundesministerium für Inneres 
BML Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 

(Bezeichnung ab dem Jahr 2022) 
BMLF Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Bezeichnung bis zum Jahr 2000) 
BMLRT Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (Bezeichnung 

2020–2022 bzw. zum Stand des Vertragsabschlusses) 
DGAS Directors' group on agricultural and fisheries statistics 
EB Ernährungsbilanzen 
EO  Erzeuger:innenorganisation 
ESVG 95 Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung 1995 
EU Europäische Union 
Eurostat  Statistisches Amt der Europäischen Union 
EXTRASTAT Grenzüberschreitende Warentransaktionen mit Nicht-EU-Ländern 
FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) 
GD AGRI Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
INTRASTAT Grenzüberschreitende Warentransaktionen innerhalb der EU 
ITGS International Trade in Goods Statistics (Außenhandelsstatistik) 
KN Kombinierte Nomenklatur 
LGR Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
LKÖ Landwirtschaftskammer Österreich 
OECD Organisation für Wirtschaft und Endwicklung (Organisation for Economic Co-ope-

ration and Development) 
ÖFK Österreichische Fleischkontrolle GmbH 
OeNB Oesterreichische Nationalbank AG 
ÖSTAT Österreichisches Statistisches Zentralamt 
QGV Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung 
RollAMA Rollierende Agrarmarktanalyse 
SAIO Statistiken zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und zur landwirtschaftlichen 

Erzeugung (Statistics on Agricultural Input and Output) 
STAT Statistik Austria  
STATcube Statistisches Datenbanksystem von Statistik Austria 
STATgraph Applikation von Statistik Austria zur Darstellung von Grafiken auf der Homepage 

von Statistik Austria 
STATtable Applikation von Statistik Austria zur Darstellung von Tabellen auf der Homepage 

von Statistik Austria 
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UN Vereinte Nationen (United Nations) 
VB Versorgungsbilanzen 
VIS Verbrauchergesundheitsinformationssystem 

7 Hinweis auf ergänzende Dokumentationen/Publikationen 

Statistik Austria (Wien 2022): „Österreichischer Zahlenspiegel Mai 2022“, Website Statistik Austria. 

Statistik Austria (Wien 2023): „Statistik im Fokus“, Website Statistik Austria. 

https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen/detail/1263
https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft/landwirtschaftliche-bilanzen/versorgungsbilanzen
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